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Datum: 17.11.2022 

    Investitionsplanung 
   und -controlling 
  SKA 2.21 

Maßnahmen im Sanierungsgebiet Aubing – Neuaubing – Westkreuz 
A) Ausbau der Grünflächen
B) Verlängerung des Stadtteilmanagements und der Teilmaßnahme Ortskern Aubing
C) Personalbedarf im Referat für Stadtplanung und Bauordnung
D) Städtebauförderung, Kosten, Finanzierung

Stadtbezirk 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied 

Beschlussvorlage für den Planungsausschuss am 07.12.2022 (VB) 
Öffentliche Sitzung 

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

Die Stadtkämmerei stimmt der o.g. Beschlussvorlage in der vorliegenden Fassung nicht zu. 

Mit dem Beschluss „Haushaltsplan 2023 Eckdatenbeschluss“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V  
06456) wurde gem. Antragspunkt 2 festgelegt, dass die in der Anlage 3 zum  
Eckdatenbeschluss als anerkannt gekennzeichneten Beschlüsse eingebracht werden sollen. 

Die nun vorliegende Beschlussvorlage ist als Nr. 22 Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung Teil der Anlage 3 und als nicht anerkannt aufgeführt.  

Weiterhin wurde gem. Antragspunkt 3 der Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2023  
Eckdatenbeschluss“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456) festgelegt, dass ohne eine  
Kompensation keine weiteren Beschlussvorlagen eingebracht werden dürfen. Sollte die  
Vorlage dennoch beschlossen werden, müssen die hierfür benötigten Ressourcen aus dem 
eigenen Referatsbudget getragen werden.  

Es wäre überdies grundsätzlich möglich, ein anerkanntes Vorhaben gem. Beschlussfassung  
des Eckdatenbeschlusses zu Gunsten dieser Beschlussvorlage nicht einzubringen, wenn der 
finanzielle Gesamtrahmen eingehalten wird. Dies ist in der Beschlussvorlage entsprechend  
darzustellen.  

Eine Behandlung außerhalb des festgelegten Eckdatenbeschlussverfahren wird nicht  
zugestimmt, da es sich um eine rein freiwillige, nicht unabweisbare Maßnahme handelt.  
Das Vorhaben löst für den Gesamtzeitraum von 2023 – 2029 bereits nach Abzug der in 
Aussicht gestellten Kostenerstattung von Bund/Land Kosten in Höhe von rd. 12,4 Mio. € 
sowie dauerhafte Personalkosten in Höhe von rd. 0,26 Mio. € aus.  

Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als 
Anlage beizufügen.   

Gezeichnet 
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